
 
 

Berichtsjahr 2018  

 

Ausführungsplätze und Ausführungsqualität  
 

Auswahl der Börsen- und Handelsplätze  
Als Finanzdienstleistungsinstitut gemäß §32 KWG handeln wir nicht selbst an den 
Wertpapierbörsen, sondern erteilen den Depotbanken den Auftrag zum Kauf bzw. 

Verkauf von Wertpapieren. Damit gelten für die Ausführung von Handelsaufträgen 
grundsätzlich die Ausführungsgrundsätze dieser Depotbanken.  
 

Bei der Auswahl von Depotbanken für unsere Kunden ist deshalb eine qualitativ 
hochwertige Orderausführung sehr wichtig. Folgende Kriterien gewichten bei der 

Auswahl von Depotbanken am stärksten:  
 

• marktgerechte Ausführungskurse 

• Ausführungswahrscheinlichkeit 
• Höhe der Transaktionskosten 

 

Es bestehen keine Interessenkonflikte bei der Auswahl der Depotbanken. Im 

vergangenen Jahr gab es keine Veränderungen bei der Auswahl der Depotbanken. 

Wir unterscheiden bei der Ordererteilung nicht nach Privatkunden und 

professionellen Kunden. 

 

Analyse der Ausführungsqualität  
Sämtliche Oderausführungen werden mit den Marktdaten abgeglichen, um eine 
Marktgerechtigkeit der abgerechneten Orderausführungen sicherzustellen. Zudem 

prüfen wir, ob die Auswahl der Handelsplätze den gültigen Vorgaben entspricht.  
 
Im vergangenen Jahr gab es keine Beanstandungen der von den Depotbanken 

erzielten Ausführungsqualität. Kundenbeschwerden über Qualitätsmängel in der 
Ausführung von Handelsaufträgen gab es nicht.  

 

Ausführungsplätze nach Klassen von Finanzinstrumenten im Jahr 2018: 

Depotbank Aktie Anleihe Fonds Zertifikat Gesamtergebnis 

comdirect 1,4% 0,0% 6,4% 0,8% 8,6% 

MFX 0,0% 0,0% 22,7% 0,0% 22,7% 

FFB 0,0% 0,0% 68,7% 0,0% 68,7% 

Gesamtergebnis 1,4% 0,0% 97,8% 0,8% 100,0% 

 


